
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungstarifvertrag Nr. 5 

vom 20. November 2020 

 

zum  

TV Entgelt-Ärzte/JKB 

vom 2. November 2009 

 

 

 

 

 

 

Gültig ab: 1. Januar 2020 
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Zwischen 

 

der Stiftung Jüdisches Krankenhaus Berlin (Stiftung bürgerlichen Rechts) 

 

 

und 

 

 

dem Marburger Bund 

Landesverband Berlin/Brandenburg 

vertreten durch den Vorstand, 

 

 

wird Folgendes vereinbart: 

 

 

 

§ 1  

Wiederinkraftsetzen des gekündigten TV Entgelt-Ärzte/JKB 

 

 

Der zum 31.12.2019 gekündigte TV Entgelt-Ärzte/JKB vom 2.11.2009 (zuletzt geändert 

durch den Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 15.9.2017) wird zum 1.1.2020 wieder in Kraft 

gesetzt. 

 

 

§ 2 

Änderung des TV Entgelt-Ärzte/JKB 

 

 

Der TV Entgelt-Ärzte/JKB wird wie folgt geändert: 

 

1. Inhaltsübersicht 

 

Für den Zeitraum vom 1.1.2021 bis 31.12.2021 wird die Inhaltsübersicht um Anlage 

B ergänzt. 

 

2. § 7a (Rettungsdienst) 

 

In § 7a Satz 2 wird der Wert „17,50 Euro“ durch den Wert „20,00 Euro“ ersetzt. 

 

3. § 13 (Laufzeit) 

 

In § 13 Abs. 1 und 2 wird jeweils das Datum „31.12.2019“ durch das Datum 

„31.12.2021“ ersetzt. 

 

4. Anlage A 1 zu § 2 (Entgelttabelle) 

 

Die bisherige Anlage A 1 zu § 2 wird wie folgt ersetzt:  

 

- mit Wirkung vom 1.8.2020 durch die Fassung im Anhang 1, 

 

- mit Wirkung zum 1.1.2021 durch die Fassung im Anhang 2. 
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§ 3 

Ausschlussklausel 

 

 
1Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 30.11.2020 aus dem Arbeitsverhältnis 

ausgeschieden sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis zum 29.5.2021 schriftlich 

beantragen. 2Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 30.11.2020 aufgrund 

Kündigung ausgeschieden sind, gilt dieser Tarifvertrag nicht. 

 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

 

 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1.1.2020 in Kraft. 

 

 

 

 

Berlin, den 20.11.2020 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Stiftung Jüdisches Krankenhaus Berlin 

Stiftung bürgerlichen Rechts 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Marburger Bund 

Landesverband Berlin-Brandenburg 
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Anhang 1: 

 

Anlage A 1 zu § 2  

       

Tabelle TV- Entgelt- Ärzte / JKB  

gültig ab 1. August 2020 

(monatlich in Euro / 38,5-Stunden-Woche) 
 

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen 

  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

IV 8.404,51 €      

III 7.143,24 € 7.567,59 € 7.749,12 €    

II 5.734,64 € 6.252,12 € 6.636,39 € 6.853,28 € 7.086,65 € 7.225,74 € 

I 4.344,87 € 4.591,24 € 4.773,95 € 5.086,31 € 5.457,63 € 5.599,08 € 

 

 

Anhang 2: 

 

Anlage A 1 zu § 2  

       

Tabelle TV-Entgelt-Ärzte / JKB 

gültig ab 1. Januar 2021 

(monatlich in Euro / 38,5-Stunden-Woche) 

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen 

  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

IV 8.572,60 € 
     

III 7.286,10 € 7.718,94 € 7.904,10 € 
   

II 5.849,33 € 6.377,16 € 6.769,12 € 6.990,35 € 7.228,38 € 7.370,25 € 

I 4.431,77 € 4.683,06 € 4.869,43 € 5.188,04 € 5.566,78 € 5.711,06 € 
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Anlage B  

 

Kurzfristige Bereitschaftsdienstübernahme 

 

Als Pilotprojekt für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 

vereinbaren die Tarifvertragsparteien unter Ausschluss der Nachwirkung (§ 4 Abs. 5 TVG) 

Folgendes: 

 
1Ergeben sich nach der Aufstellung des Dienstplanes Gründe für eine Änderung des 

Dienstplanes, die in der Person einer Ärztin/ eines Arztes begründet sind oder die auf nicht 

vorhersehbaren Umständen beruhen, kann der Dienstplan nach Aufstellung geändert 

werden. 2Die Mitbestimmung nach Aufstellung des Dienstplanes bleibt unberührt.  

 
3Muss der Dienstplan nach Satz 1 in Bezug auf Bereitschaftsdienste auf arbeitgeberseitige 

Veranlassung geändert werden und liegen zwischen dieser Dienstplanänderung und dem 

Antritt des Bereitschaftsdienstes weniger als 72 Stunden, so erhält die betroffene Ärztin/ 

der betroffene Arzt einen Zuschlag für die kurzfristige Bereitschaftsdienstübernahme in 

Höhe von 75,00 Euro. 4Bei weniger als 48 Stunden erhält die betroffene Ärztin/ der 

betroffene Arzt einen Zuschlag von 100,00 Euro.  

 

 

 


